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Vorwort
waruM?
seit dem 01. Januar 2013 gelten für geringfügige Beschäftigungen, sogenannte minijobs, 
neue gesetzliche regelungen. Dies haben wir zum anlass genommen, für sie eine neue  
Broschüre in neuem Design herauszugeben. 

was? 
Diese neue minijobbroschüre 2013 für das Bergische städtedreieck liegt nun vor ihnen.  
Wir haben ihnen auf 42 seiten, die wichtigsten informationen zum thema „minijob“  
zusammen gestellt. Die Broschüre wurde in sieben Kapitel unterteilt, um ihnen die suche 
nach den für sie relevanten themen zu erleichtern. 

wer?
Wir, das Kompetenzzentrum frau und Beruf Bergisches städtedreieck, arbeiten seit 2012 
für die drei städte remscheid, solingen und Wuppertal. Die Kompetenzzentren wurden von 
der landesregierung ins leben gerufen, um die arbeitsmarktsituation in nrW generell und 
für frauen speziell zu verbessern. Das projekt wird vom ministerium für Gesundheit, emanzi-
pation, pflege und alter des landes nordrhein-Westfalen (mGepa) und durch den europäischen 
fonds für regionale entwicklung (efre) finanziert. Unsere arbeitsschwerpunkte liegen dabei 
in folgenden Bereichen: 

 » steigerung der Chancengleichheit von frauen in Unternehmen
 » abbau von frauenarmut und prekärer Beschäftigung
 » erleichterung des Wiedereinstiegs für frauen nach einer längeren  

familienbedingten erwerbsunterbrechung 

Das Kompetenzzentrum ist an die Gleichstellungsstelle der stadt Wuppertal angegliedert. 
Die enge Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten der städte remscheid und 
solingen ist selbstverständlich. 

wie nutzen?
Wir haben die einzelnen absätze mit fragen überschrieben, um ihnen das finden von passenden 
informationen zu erleichtern. sie können dies sowohl für ihre eigene informations suche be-
nutzen als auch zur Vorlage bei ihrem arbeitgeber. Beiliegend finden sie auch einen muster-
arbeitsvertrag zum herauslösen. 

Wir wünschen ihnen neue erkenntnisse, viel freude beim lesen und wir hoffen, wir können 
ihnen neue perspektiven für ihre arbeitszeitgestaltung geben. 

ihr Kompetenzzentrum frau und Beruf Bergisches städtedreieck
ihre Gleichstellungsstellen für frau und mann in remscheid, solingen und Wuppertal

VorWort
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Das ist neu seit 2013 
Die Verdienstgrenze für minijobs wurde zum 1. Januar 2013 auf 450 euro angehoben.  
Bis zu dieser Grenze können steuern und sozialabgaben pauschal erhoben werden.

für Beschäftigungsverhältnisse, die ab dem 1. Januar 2013 begonnen wurden, besteht nun 
volle rentenversicherungspflicht. Das gilt auch für alle, die nach diesem Datum mehr als 
400 euro monatlich im minijob verdienen. alle regeln und ausnahmen dazu finden sie im 
Kapitel: „Bin ich rentenversichert?“ auf seite 29.

unD noch ein hinweis Der autorinnen:
in vielen fällen ist ein minijob nicht empfehlenswert. sie erreichen keine vollen sozialversi-
cherungsansprüche – auch wenn sich durch die rentenversicherungspflicht viel getan hat. 
altersarmut ist vorprogrammiert, wenn sie über einen längeren Zeitraum nur einen minijob 
ausüben. 40 Jahre minijob bei 450 euro ergeben nach heutigem stand eine monatsrente 
von 178 euro. für studierende, rentnerinnen und rentner kann der minijob aber durchaus 
sinnvoll sein. 

Übrigens Unternehmen tragen für einen minijob in der regel eine höhere abgabenlast, 
als wenn sie einen „normalen“ arbeitsplatz anbieten. 

Kapitel 01
Kapitel 01
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auch fÜr sie gilt 
Das arbeitsrecht!
teilzeitbeschäftigte dürfen gegenüber Vollzeitbeschäftigten nicht benachteiligt werden, das 
ist ganz klar gesetzlich festgelegt: nach dem teilzeit- und Befristungsgesetz (s. anhang) 
darf der arbeitgeber teilzeitbeschäftigte nicht wegen der teilzeitarbeit gegenüber Vollzeit-
beschäftigten unterschiedlich behandeln, es sei denn, dass sachliche Gründe eine unter-
schiedliche Behandlung rechtfertigen. Das Vorliegen eines geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnisses (minijob) ist kein sachlicher Grund, so dass alle arbeitsrechtlichen regelungen 
und Vorschriften auch hier anzuwenden sind. Da in minijobs überwiegend frauen arbeiten, 
sehen die Gerichte in einer Benachteiligung dieser arbeitnehmerinnen häufig auch eine mittel-
bare Diskriminierung von frauen, die vom Gesetz her verboten ist.

Die folgenden seiten sollen sie über die wichtigsten regelungen des steuerrechts und aus dem 
Bereich der sozialversicherung sowie viele rechte informieren, von denen sie vielleicht glauben, 
dass sie ihnen nicht zustehen:

 » arbeitsvertrag
 » tarifliche bezahlung
 » feiertagsvergütung
 » erholungsurlaub
 » urlaubs-, weihnachtsgeld
 » lohnfortzahlung im Krankheitsfall
 » Kündigungsschutz
 » gesetzliche unfallversicherung
 » rentenversicherung
 » riesterförderung
 » insolvenzgeld
 » Mutterschaftsgeld

ihrer arbeitgeberin bzw. ihrem arbeitgeber sind diese rechte häufig nicht bekannt, vor allem, 
wenn sie in einem Kleinbetrieb tätig sind. Dann sollten sie diese Broschüre an die Betriebs-
leitung weitergeben.

bitte beachten sie
Diese Broschüre enthält allgemeine wichtige informationen. eine auf ihre persönlichen fragen 
zugeschnittene Beratung erhalten sie z. B. beim finanzamt, steuerberatungsbüro, bei der 
Krankenkasse oder der arbeitsagentur.

wann ist Mein 
job ein Minijob?
als „geringfügig beschäftigt“ gelten sie nach dem sozialgesetzbuch,

 » wenn sie nicht mehr als 450,- euro im Monat verdienen. 
eine begrenzung der stundenzahl gibt es nicht.

 » wenn die beschäftigung innerhalb eines jahres auf längstens  
zwei Monate oder 50 arbeitstage begrenzt ist. 
auf diese form der geringfügigen beschäftigung wird in dieser  
broschüre nur am rande eingegangen.

mehrere geringfügige Beschäftigungen nach punkt 1 werden zusammengerechnet. Wenn 
damit die 450-euro-Grenze überschritten wird, fallen die sonderregelungen nach dem 
450-euro-Gesetz fort: es handelt sich um „normale“ Beschäftigungen mit voller sozial-
versicherungspflicht. Bis zu einem Verdienst von 850,- euro müssen sie selbst einen einge-
schränkten sozialversicherungsbeitrag, die arbeitgeberin/der arbeitgeber den vollen Beitrag 
bezahlen.
 
eine geringfügige Beschäftigung können sie neben einem hauptberuf wahrnehmen, ohne 
dass Versicherungspflicht besteht. für jede weitere geringfügige Beschäftigung neben dem 
hauptjob besteht allerdings volle renten-, Kranken- und pflegeversicherungspflicht, auch 
wenn sie mit mehreren minijobs die 450-euro-Grenze nicht überschreiten. nur von der 
arbeitslosenversicherung sind auch die weiteren Beschäftigungen ausgenommen.

Grundsätzlich ist zu empfehlen, einen schriftlichen arbeitsvertrag abzuschließen. Doch 
auch mündliche arbeitsverträge sind schriftlichen gleich zu setzen. sollte es zu meinungs-
verschiedenheiten zwischen ihnen und ihrem Betrieb kommen, welche leistungen vereinbart 
waren, müssten sie es beweisen. Das ist natürlich bei einer nur mündlichen Vereinbarung 
schwieriger oder sogar ganz unmöglich.
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schliessen sie Daher 
einen schriftlichen 
arbeitsVertrag!
Durch das nachweisgesetz haben sie sogar einen rechtlichen anspruch auf schriftliche 
festlegung folgender punkte:

 » name und anschrift der Vertragsparteien
 » arbeitsort
 » beginn und ggf. befristung
 » bezeichnung der zu leistenden arbeit
 » höhe und zusammensetzung der Vergütung
 » die vereinbarte arbeitszeit
 » die Dauer des erholungsurlaubs
 » die Kündigungsfristen
 » die anzuwendenden tarifverträge

hat ihr Beschäftigungsverhältnis vor dem 1. Januar 2013 begonnen? Dann muss die arbeit-
geberin bzw. der arbeitgeber sie außerdem schriftlich darauf hinweisen, dass sie den renten-
versicherungsbeitrag aufstocken können (s. u.). Dies ist für sie wichtig, um „riester-förderung“ 
für ihre alterssicherung zu erhalten.

sollten sie bisher ohne schriftlichen arbeitsvertrag tätig sein, können sie ihre arbeitgeberin 
bzw. ihren arbeitgeber auffordern, diese schriftlichen angaben zu machen. Dieser forderung 
muss innerhalb von zwei monaten nachgekommen werden.

sollten sie Vor DieseM schritt zurÜcKschrecKen
alle in dieser Broschüre aufgeführte rechte gelten auch ohne schriftlichen arbeitsvertrag.

habe ich anspruch 
auf tariflohn?
Geringfügig Beschäftigte haben anspruch auf anteilig gleichen lohn wie Vollzeitbeschäftigte. 
Wenn im Betrieb generell ein tarifvertrag angewandt wird oder eine Betriebsvereinbarung 
besteht, gelten die regelungen auch für sie. Dies bezieht sich sowohl auf monats- als auch 
auf Wochen- und stundenlöhne. Bei einer tariferhöhung haben sie dann grundsätzlich auch 
anspruch darauf. Wichtig kann es hierfür sein, dass sie bereits vorab im arbeitsvertrag die 
Zahl der arbeitsstunden festgelegt haben.

stundenkürzungen aus diesem Grunde müssen sie nicht hinnehmen. Diese können jedoch dann 
sinnvoll sein, wenn durch die lohnerhöhung die Geringfügigkeitsgrenze überschritten wird, 
d.h. wenn sie mehr als 450,- euro im monat verdienen würden und sie dieses nicht wollen.
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nutzt Mir ein „allgeMein-
VerbinDlicher tarifVertrag“?
Besonders günstig ist es für sie, wenn sie in einem Betrieb beschäftigt sind, für den ein tarif-
vertrag für „allgemeinverbindlich“ erklärt worden ist. Dann gilt für sie oder ihren Betrieb 
der manteltarifvertrag, auch wenn sie nicht mitglied der Gewerkschaft sind oder der Betrieb 
nicht mitglied des arbeitgeberverbandes ist. ein allgemeinverbindlicher tarifvertrag wirkt 
wie ein Gesetz. alle arbeitgeberinnen bzw. arbeitgeber sind daran gebunden und alle Be-
schäftigten können sich darauf berufen. Beim Bundesarbeitsministerium können sie auskunft 
erhalten, ob dieses auf den für ihren Betrieb geltenden tarifvertrag zutrifft (adresse s. anhang). 
Beispiele für allgemeinverbindliche tarifverträge: friseurhandwerk und Gaststätten und  
Beherbergung in vielen Bundesländern.

außerdem gibt es mindestlohn-tarifverträge, die auch für allgemeinverbindlich erklärt wurden. 
Das betrifft z. B. die pflegebranche, Gebäudereinigung, Wäschereidienstleistungen und arbeit-
nehmerüberlassung jeweils für ganz Deutschland.

Die tarifvertragsparteien, also die Gewerkschaft oder der arbeitgeberverband, müssen  
ihnen den tarifvertrag gegen Kostenerstattung (Kopiergebühr, porto) aushändigen.

Wenn ein allgemeinverbindlicher tarifvertrag für sie anwendung findet, dürfen sie nicht 
nur die für sie günstigen regelungen in anspruch nehmen, sie sind auch an die fristen ge-
bunden, innerhalb derer sie ihre ansprüche anmelden müssen. Diese sind in der regel sehr 
kurz (z. B. zwei monate). Wenn sie ihre fälligen ansprüche nicht innerhalb dieser frist beim 
Betrieb geltend gemacht haben, sind diese verfallen. 
in jedem fall gilt: informieren sie sich über ihre rechte beim Betriebsrat oder bei der für sie 
zuständigen Gewerkschaft. Wenn sie kein Gewerkschaftsmitglied sind, können sie auch von 
der arbeitgeberin/vom arbeitgeber auskunft verlangen.

beKoMMe ich anDere 
tarif liche leistungen?
nach dem teilzeit- und Befristungsgesetz stehen ihnen alle leistungen zu, die auch Vollzeit-
beschäftigte in ihrem Betrieb erhalten. Das Bundesarbeitsgericht spricht von einer verbote-
nen Diskriminierung, wenn geringfügig Beschäftigte von leistungen ausgenommen werden, 
die andere arbeitnehmerinnen/arbeitnehmer erhalten (3 aZr 370/88 vom 28. august 1993). 
Das heißt, sie haben anspruch auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld, wenn der tarifvertrag die 
Zahlung von Urlaubsgeld bzw. Weihnachtsgeld vorsieht  
oder  
die arbeitgeberin/der arbeitgeber freiwillig Urlaubs- oder Weihnachtsgeld an Vollzeit-
beschäftigte im Betrieb bezahlt.

in beiden fällen besteht anspruch auf anteilige leistung. entsprechend haben sie anspruch 
auf Zahlung von vermögenswirksamen leistungen durch den Betrieb.
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steht Mir erholungs-
urlaub zu?
alle Beschäftigte haben einen gesetzlichen anspruch auf bezahlten erholungsurlaub.  
Während des Urlaubs ist das entgelt weiterzuzahlen, das zu zahlen wäre, wenn sie 
arbeiten würden.

es gilt: Keine lohn- unD gehaltsabzÜge bei urlaub.

im tarifvertrag oder im arbeitsvertrag ist geregelt, wie lange der Urlaub dauert, das sind 
heutzutage meist fünf bis sechs Wochen. falls kein gültiger tarifvertrag besteht und auch 
im arbeitsvertrag nichts geregelt wurde, haben sie nach dem Bundesurlaubsgesetz einen 
mindestanspruch von 24 Werktagen (samstage werden allerdings mitgezählt). Das entspricht 
einem Jahresurlaub von vier Wochen. schwerbehinderten stehen in jedem fall fünf zusätzliche 
tage zu. regelmäßig beschäftigungsfreie Werktage werden mitgezählt.

beispiel 1
ein Urlaubsanspruch von 30 tagen bei einer 5-tage-Woche ergibt sechs Wochen Jahresurlaub. 
angenommen, sie arbeiten drei tage in der Woche, dann haben sie anspruch auf 3/5 des 
Jahresurlaubs, also 18 Urlaubstage (sechs Wochen Jahresurlaub), bei zwei arbeitstagen 
pro Woche haben sie nur anspruch auf 2/5, also zwölf arbeitstage, die auch sechs Wochen 
Jahresurlaub ergeben usw. Wenn sie keinen tariflichen Urlaubsanspruch haben, gilt das 
Bundesurlaubsgesetz:

beispiel 2
Der Urlaubsanspruch von 24 Werktagen bei einer 6-tage-Woche (egal ob in ihrem Betrieb 
nur an fünf tagen pro Woche gearbeitet wird) ergibt vier Wochen Jahresurlaub.
Bei drei arbeitstagen in der Woche haben sie anspruch auf 3/6 des Jahresurlaubs, also 
zwölf Urlaubstage (vier Wochen Jahresurlaub), bei zwei arbeitstagen pro Woche haben sie 
anspruch auf 2/6, also acht arbeitstage, die wiederum vier Wochen Jahresurlaub ergeben.

Wenn sie unregelmäßig viele arbeitstage pro Woche arbeiten, muss ein Durchschnitt 
berechnet werden, der sich an der Urlaubshöhe der Vollzeitbeschäftigten orientiert.

Kapitel 02
Kapitel 02
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beispiel 3

Das ergibt durchschnittlich 2 arbeitstage pro Woche. sie haben dann einen Urlaubsanspruch 
von 2/5 des Urlaubsanspruchs einer vollzeitbeschäftigten Kraft. Diese Urlaubstage dürfen 
sie so einsetzen, dass sie z. B. wenn nur das Bundesurlaubsgesetz (s. Beispiel 2) gilt, sie auf 
4 Wochen Jahresurlaub kommen.

Die Urlaubsdauer darf wegen Krankheiten oder anderer fehlzeiten, wie z. B. mutterschutz, 
nicht gekürzt werden (ausnahme: elternzeit). 

Wenn sie im Urlaub krank werden, müssen sie ein ärztliches attest über die arbeits-
unfähigkeit vorlegen. 

auf den vollen Jahresurlaub haben sie in der regel anspruch, wenn sie eine 6-monatige 
„Wartezeit“ erfüllt haben, es sei denn, der tarifvertrag sieht etwas anderes vor. Waren  
sie über einen kürzeren Zeitraum beschäftigt, steht ihnen anteiliger Urlaub zu. endet ihr  
arbeitsverhältnis in der zweiten Jahreshälfte, haben sie anspruch auf den vollen Jahres-
urlaub (§ 5 Bundesurlaubsgesetz).
gehen sie auf Keinen fall ohne Die zustiMMung Der arbeitgeberin/ 
Des arbeitgebers in urlaub, Denn Dann MÜssen sie Mit einer fristlosen 
KÜnDigung rechnen.

wirD Mir auch Der feiertag 
bezahlt?
auch geringfügig Beschäftigte haben anspruch auf lohnfortzahlung an feiertagen.  
(§ 2 entgeltfortzahlungsgesetz, s. anhang) Voraussetzung ist, dass sie an diesem tag hätten 
arbeiten müssen, wenn kein feiertag gewesen wäre. Den anspruch auf Bezahlung haben 
sie auch, wenn die anfallende arbeit ersatzweise an einem anderen tag geleistet wird.

beispiel
 » regelmäßige arbeitstage: Donnerstag, freitag, samstag

Wenn Donnerstag ein feiertag ist und sie stattdessen mittwoch, freitag und samstag 
arbeiten, dann müssen sie lohn für alle vier tage erhalten.

was ist „arbeit auf abruf“?
arbeit auf abruf (Kapovaz = kapazitätsorientierte variable arbeitszeit) findet im alltag 
recht häufig statt, z. B. im Gaststättenbereich, wenn Beschäftigte witterungs-/saisonabhängig 
eingesetzt werden oder wenn unerwartete arbeitsspitzen eintreten.

Die meisten Beschäftigten wissen nicht, dass der Gesetzgeber in § 12 des teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes mindeststandards geregelt hat, die in einem arbeitsvertrag geregelt sein müssen. 
so muss die Vereinbarung eine bestimmte Dauer der wöchentlichen und täglichen arbeits-
zeit festlegen. ist dies nicht der fall, gilt eine arbeitszeit von zehn stunden als vereinbart. 

Das bedeutet in der praxis, dass sie immer dann nachträglich einen lohnanspruch über ihre 
tatsächlich geleistete arbeit hinaus haben, nämlich eine aufstockung auf 10 arbeitsstunden, 
wenn sie weniger als 10 stunden gearbeitet und einen den stunden entsprechenden lohn 
erhalten haben. 

Darüber hinaus gilt, dass die arbeitgeberin/der arbeitgeber die arbeitsleistung für mindes-
tens drei stunden in anspruch nehmen und damit bezahlen muss. Wurden sie kürzere Zeit 
eingesetzt, dann haben sie trotzdem einen Zahlungsanspruch.

Von dieser gesetzlichen regelung kann allerdings durch tarifvertrag abgewichen werden. 
auf einen solchen tarifvertrag kann im arbeitsvertrag auch für nicht tariflich gebundene 
parteien verwiesen werden. 

für die praxis bedeutet das: Wenn – wie so oft – nur ein mündlicher arbeitsvertrag vorliegt, 
gelten die gesetzlichen mindeststandards, d.h. sie können nachträglich eine erhöhte Zahlung 
verlangen, solange der anspruch noch nicht verjährt oder der anspruch bei Geltung eines 
tarifvertrages verfallen ist.

sie haben innerhalb eines monats folgendermaßen gearbeitet:

woche 1 woche 2 woche 3 woche 4

5 tage – 2 tage 1 tag
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arbeitsunfähig, KranK – 
habe ich anspruch auf  
lohnfortzahlung?
alle Beschäftigten haben das gleiche recht auf entgeltfortzahlung im Krankheitsfall für 
sechs Wochen, also auch alle geringfügig Beschäftigten (s. anhang).

ihren anspruch müssen sie geltend machen, indem sie dem Betrieb unverzüglich ihre arbeits-
unfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer mitteilen. Dauert die arbeitsunfähigkeit länger 
als drei tage, müssen sie spätestens am darauffolgenden arbeitstag eine ärztliche Beschei-
nigung über das Bestehen und die voraussichtliche Dauer der arbeitsunfähigkeit vorlegen. 
Der Betrieb ist allerdings dazu berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher 
zu verlangen.

Da sie als geringfügig Beschäftigte(r) meist nicht selbst mitglied einer gesetzlichen Kranken-
kasse sind (familienversicherte z. B. sind nicht selbst mitglied), erhalten sie keine ärztliche 

„gelbe Krankmeldung“, sondern eine einfache Bescheinigung, die für sie kostenlos sein sollte.

entgeltfortzahlung können sie auch für den fall einer Kur zur medizinischen Vorsorge oder 
rehabilitation beanspruchen, sofern diese ärztlich verordnet ist und stationär in einer ent-
sprechenden Klinik oder einrichtung durchgeführt wird. hierfür müssen sie dem Betrieb 
den Zeitpunkt und die Dauer der Kur mitteilen sowie eine ärztliche Bescheinigung und die 
Bewilligung durch den sozialleistungsträger vorlegen.

habe ich Versicherungs-
schutz bei eineM arbeits-
unfall?
 
alle geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse unterliegen der gesetzlichen Unfallversiche-
rungspflicht. Unfallversicherungsschutz besteht auch für die im privathaushalt beschäftigten 
personen. nur enge Verwandte, die im haushalt unentgeltlich arbeiten, sind grundsätzlich 
nicht gesetzlich unfallversichert. Genauere informationen erhalten sie bei der Unfallkasse 
nrW, Düsseldorf oder unter www.unfallkasse-nrw.de

Kapitel 03
Kapitel 03
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haben sie also bei der arbeit oder auf dem hin- oder heimweg einen Unfall, benachrichtigen 
sie den Betrieb und den zuständigen Unfallversicherungsträger. 

Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) trägt alleine die 
arbeitgeberin bzw. der arbeitgeber.

wichtig:
sie sind auch dann über die Berufsgenossenschaft (= träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung) abgesichert, wenn keine Beiträge für sie abgeführt wurden.

was ist, wenn Mein KinD 
KranK wirD?
Da sie in der regel nicht selbst mitglied einer Krankenkasse sein werden, haben sie in diesem 
fall auch keinen anspruch auf Krankengeld. Die arbeitgeberin bzw. der arbeitgeber muss 
sie jedoch unter fortzahlung des arbeitsentgelts „für eine verhältnismäßig nicht erhebliche 
Zeit“ von der arbeit freistellen, wenn sie ihr Kind unter zwölf Jahren wegen einer erkrankung 
betreuen müssen. in einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (5 aZr 392/78) wird dabei 
von einem Zeitraum von fünf arbeitstagen pro Jahr ausgegangen. lassen sie sich von der 
Kinderärztin bzw. dem Kinderarzt eine Bescheinigung darüber ausstellen, dass ihr Kind wegen 
einer erkrankung betreut werden muss, und geben sie diese im Betrieb ab.

achtung
einige tarifverträge schließen Gehaltsfortzahlungen aus, weil davon ausgegangen wird, 
dass die eltern von der Krankenkasse Geld erhalten, was für sie als geringfügig Beschäftigte 
aber nicht zutrifft. lassen sie sich in diesem fall eingehend rechtlich beraten. nach ansicht 
von arbeitsrechtlerinnen wäre hier das Bürgerliche Gesetzbuch anzuwenden (§ 616 BGB), 
nach dem die arbeitgeberin bzw. der arbeitgeber zu lohnfortzahlungen verpflichtet ist.

ich bin schwanger – 
was nun?
auch als geringfügig Beschäftigte stehen sie unter dem schutz des mutterschutzgesetzes, 
in dem zwingende schutzvorschriften für mutter und Kind festgelegt sind. es würde den 
rahmen dieser Broschüre sprengen, auf fragen des mutterschutzes vertieft einzugehen, 
nur soviel:

 » sie genießen einen besonderen Kündigungsschutz.
 » werdende Mütter dürfen nicht mit schweren körperlichen arbeiten und  

tätigkeiten beschäftigt werden, bei denen sie schädlichen einwirkungen  
ausgesetzt sind oder die bestimmte körperliche belastungen verursachen.

 » es gibt schutzfristen vor und nach der entbindung.
 » sie haben anspruch auf Mutterschaftsgeld.
 » sie haben anspruch auf elterngeld und elternzeit.

falls für sie ein Beschäftigungsverbot während der schwangerschaft ausgesprochen wurde, 
erhalten sie „mutterschutzlohn“ in der regel in höhe ihres nettoverdienstes. Die arbeit-
geberin/der arbeitgeber bekommt diesen übrigens von der minijobzentrale erstattet.

sind sie geringfügig beschäftigt und nicht selbst mitglied einer gesetzlichen Krankenversi-
cherung, steht ihnen dennoch ein mutterschaftsgeld in höhe von insgesamt höchstens 
210,- euro zu. Um dieses mutterschaftsgeld zu erhalten, benötigen sie eine Bestätigung ihres 
Betriebes über ihre Beschäftigung und eine Geburtsurkunde mit dem standesamtlichen 
Vermerk „nur gültig für die mutterschaftshilfe“. senden sie diese Unterlagen an das Bundes-
versicherungsamt in Bonn (s. anhang) und beantragen sie die Zahlung des mutterschafts-
geldes. Der antrag kann auch unter www.bva.de online gestellt werden.

achtung
sind sie während der elternzeit geringfügig beschäftigt und sind sie weiter ein eigenständiges 
mitglied in einer gesetzlichen Krankenkasse und nicht in der familienversicherung versichert, 
dann erhalten sie von ihrer Krankenkasse ihren durchschnittlichen kalendertäglichen netto-
verdienst als mutterschaftsgeld während der gesamten mutterschutzzeit.

nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (10 aZr 552/91) darf Urlaubs- und Weihnachts-
geld wegen abwesenheit aufgrund des mutterschutzes nicht gekürzt werden. einer ange-
stellten wurden diese leistungen zugesprochen, obwohl sie in dem entsprechenden Jahr  
wegen Krankheit, mutterschutz und erziehungsurlaub (heute entspricht dies der elternzeit) 
lediglich an vier tagen gearbeitet hatte. anders lautende tarifvertragliche regelungen sind 
aber zulässig.
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was ist, wenn Mir 
geKÜnDigt wirD? 
Das Kündigungsschutzgesetz gilt für alle arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer im Betrieb, 
also auch für sie. Voraussetzung ist allerdings, dass sie mindestens sechs monate bei ihrer 
arbeitgeberin bzw. bei ihrem arbeitgeber beschäftigt sind und dass der Betrieb mehr als zehn 
Beschäftigte hat. teilzeitkräfte werden bei der ermittlung der Beschäftigtenzahl nur mit ab-
gestuften anteilen mitgerechnet. Wenn sie vor dem 31.12.2003 eingestellt wurden, gilt das 
Kündigungsschutzgesetz für sie bereits, wenn der Betrieb mehr als fünf Beschäftigte hat.

Kündigungsfristen gelten auch unabhängig vom Kündigungsschutzgesetz: für alle Beschäf-
tigten gelten die gleichen gesetzlichen Kündigungsfristen. es kann grundsätzlich mit einer 
vierwöchigen frist zum 15. oder letzten eines Kalendermonats gekündigt werden, längere 
Kündigungsfristen gelten nach einer mehr als zweijährigen Betriebszugehörigkeit. Diese 
erhöhen sich nach zwei Jahren auf einen monat, nach fünf Jahren auf zwei monate jeweils 
zum monatsende. sollten sie noch länger beschäftigt sein, erkundigen sie sich nach den 
dann gültigen Kündigungsfristen. Berechnet wird die Betriebszugehörigkeit erst ab dem 
25. lebensjahr.

 » in der probezeit kann ein arbeitsvertrag generell  
mit 14-tage-frist gekündigt werden.

sollten sie in einem Kleinbetrieb beschäftigt sein, der weniger als 20 arbeitnehmerinnen/
arbeitnehmer hat (auszubildende werden hierbei nicht gezählt, teilzeitbeschäftigte in abge-
stuften anteilen), dann kann die arbeitgeberin/der arbeitgeber durch einzelvertrag mit ihnen 
eine kürzere Kündigungsfrist vereinbaren. Vier Wochen dürfen dabei aber nicht unterschritten 
werden. ebenfalls durch ausdrücklichen Vertrag kann mit vorübergehend (bis zu drei monaten) 
beschäftigten aushilfskräften eine kürzere Kündigungsfrist vereinbart werden.

 » in tarifverträgen können andere fristen festgelegt sein,  
die dann vorrangig gelten.

 » Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Mündliche  
Kündigungen sind unwirksam.

Besonderen Kündigungsschutz haben sie, wenn sie schwanger oder schwerbehindert sind. 
Die ar beit ge berin bzw. der ar beitge be r darf ih nen dann nur mit Zu stim mung der zuständigen 
aufsichtsbehörde, d.h. des Gewerbeaufsichtsamtes oder des staatlichen arbeitsschutzamtes 
(bei schwangerschaft) bzw. des integrationsamtes (bei schwerbehinderung) kün di gen. sie 
sollten bei einer Kündigung unverzüglich fachlichen rat einholen und ggf. innerhalb von 21 
tagen Klage beim arbeitsgericht einreichen. sie brauchen dafür keine anwaltliche Vertretung. 
Wenn sie nicht wissen, wie sie die Klage formulieren müssen, hilft ihnen die rechtsantrags-
stelle beim arbeitsgericht kostenlos. sollten sie sich anwaltlich vertreten lassen, müssen sie 
diese Kosten selbst tragen, auch wenn sie den prozess gewinnen.
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Befristete arbeitsverhältnisse laufen mit fristablauf aus. sie müssen nicht gekündigt werden. 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine mehrmalige Befristung auch unwirksam sein. 
Dies wäre für sie besonders im fall einer schwangerschaft wichtig.

...unD wenn ich selber 
KÜnDigen will?
sie können jederzeit ohne angabe von Gründen kündigen, aber auch sie sind zur einhaltung 
der Kündigungsfristen verpflichtet, da sie sich sonst möglicherweise schadenersatzpflichtig 
machen. fristlos können sie nur kündigen, wenn ein „wichtiger“ Grund vorliegt. Vor diesem 
schritt sollten sie unbedingt rechtlichen rat einholen. Besondere Kündigungsmöglichkeiten 
bestehen während der schwangerschaft, der schutzfrist nach der Geburt und während der 
elternzeit.

was passiert, wenn Der be-
trieb zahlungsunfähig ist?
Wenn eine firma pleite macht, ist in den Geldbörsen ihrer Beschäftigten schon längst ebbe. 
Denn unregelmäßige oder ausbleibende Gehalts- bzw. lohnzahlungen gehören fast immer 
zu den Vorboten einer firmeninsolvenz. Doch die Betroffenen müssen neben dem Verlust des 
arbeitsplatzes nicht auch noch ausstehende Gehaltszahlungen für zurückliegende Zeiten in 
Kauf nehmen.

alle, die wegen Zahlungsunfähigkeit des Betriebes ihnen zustehenden lohn nicht erhalten 
haben, haben anspruch auf insolvenzgeld von der agentur für arbeit, also auch die gering-
fügig Beschäftigten.

Das insolvenzgeld sichert den Gehalts- oder lohnanspruch für die letzten drei monate des 
arbeitsverhältnisses vor eröffnung des insolvenzverfahrens. Dies gilt auch dann, wenn der 
antrag auf eröffnung des insolvenzverfahrens mangels masse abgewiesen wird oder – falls 
ein insolvenzverfahren mangels masse offensichtlich nicht in Betracht kommt – wenn die 
Betriebstätigkeit vollständig beendet wird. Gezahlt wird das insolvenzgeld in höhe des  
geschuldeten nettoarbeitsentgelts.
Wer bei der insolvenz seiner firma nicht zu kurz kommen will, der sollte spätestens inner -
halb von zwei monaten zur agentur für arbeit gehen, um insolvenzgeld zu beantragen. 
Während des insolvenzverfahrens beträgt die Kündigungsfrist für ihr arbeitsverhältnis  
maximal drei monate. 

nähere ausKÜnfte erhalten sie bei Der agentur fÜr arbeit.
sie können sich auch im internet auf der homepage der Bundesagentur für arbeit umfang-
reich informieren: www.arbeitsagentur.de. Dort finden sie unter anderem das merkblatt 
und die antragsvordrucke.

Keine steuern unD beiträge 
bis 450 euro?
Die Beschäftigten müssen in der regel weder steuern noch sozialabgaben auf eine Beschäf-
tigung bis zu 450,- euro zahlen. Die arbeitgeberin bzw. der arbeitgeber zahlt in den meisten 
fällen eine pauschale von 30,99 % des arbeitslohns. 

Davon gehen 15 % an die renten- und in der regel 13 % an die Krankenversicherung. Dazu 
kommen 0,99 % als Umlage zum ausgleich von arbeitgeberaufwendungen für Krankheit und 
mutterschaft bzw. den anspruch der arbeitnehmerin/des arbeitnehmers auf insolvenzgeld. 
näheres dazu in den folgenden Kapiteln. 

Die pauschalen abgaben zur sozialVersicherung Muss allein  
Die arbeitgeberin bzw. Der arbeitgeber bezahlen.
Wenn diese pauschalen abgeführt werden, fallen noch 2% steuern, incl. solidaritätsbeitrag 
und Kirchensteuer an. steuern können aber immer auch nach der lohnsteuerkarte sowie einem 
anderen pauschalen Verfahren erhoben werden, wenn z. B. aufgrund der Zusammenlegung 
mehrerer geringfügiger Beschäftigungen kein pauschaler Beitrag zur rentenversicherung 
gezahlt wird. sollte dies auf sie zutreffen, lassen sie sich vom finanzamt beraten, welches 
die für sie günstigste lösung wäre.

Die steuern, also auch die pauschale lohnsteuer kann die arbeitgeberin bzw. der arbeitgeber 
ihnen vom lohn abziehen. 

Bei einer kurzfristigen Beschäftigung, die nicht länger als zwei monate bzw. 50 arbeitstage 
im Jahr dauern darf, fallen keine pauschalen sozialabgaben an. Die einkünfte müssen aber 
über die lohnsteuerkarte oder pauschal mit 25 % + solidaritätszuschlag + Kirchensteuer 
versteuert werden.
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bin ich rentenVersichert?
Wenn sie ihr Beschäftigungsverhältnis ab dem 1. Januar 2013 aufgenommen haben, sind 
sie voll in der rentenversicherung versichert. 15% ihres Verdienstes zahlt der arbeitgeber, 
sie selbst müssen 3,9% bezahlen. ihnen werden zwölf pflichtbeitragsmonate pro Jahr auf 
die Wartezeit angerechnet, sie sind bei erwerbs- und Berufsunfähigkeit abgesichert, können 
eine rehabilitationskur beantragen und können eine riester-förderung für die private Vor-
sorge erhalten.

Wenn ihr monatlicher Verdienst unter 175,- euro liegt, müssen sie zusätzlich die Differenz 
zwischen dem arbeitgeberanteil und dem mindestbeitrag (33,08 euro) entrichten. 

sie können sich von der Versicherungspflicht befreien lassen. Damit verzichten sie aber  
auf viele Vorteile der rentenversicherung. sie müssen dann die 3,9% abzug vom lohn 
nicht bezahlen. 

Waren sie schon vor dem 1.1.2013 beschäftigt, gilt das alte recht:
15 % ihres Verdienstes werden an die gesetzliche rentenversicherung abgeführt. Damit  
erwerben sie, sofern sie nicht schon eine gesetzliche altersrente beziehen, einen geringen 
rentenanspruch von 3,14 euro pro monat, bei einer 12-monatigen Beschäftigung mit einem 
arbeitsentgelt von 400,- euro monatlich. auf die „Wartezeit“ (60 monate Beitragszahlungen, 
die man benötigt, um die regelaltersrente zu bekommen) werden pro Beschäftigungsjahr 
3,57 monate angerechnet.

auch sie können aber den rentenversicherungsbeitrag durch einen eigenen Beitrag aufsto-
cken. im amtsdeutsch heißt dies „auf die sozialversicherungsfreiheit verzichten“. ein Wider-
ruf der Beitragsaufstockung ist nicht möglich. mit zurzeit 3,9% ihres Verdienstes zusätzlich 
(bei 400,- euro Verdienst = 15,60 euro) erwerben sie sich nicht nur einen monatlichen renten-
anspruch von 3,96 euro bei zwölf monaten Beschäftigung bei 400,- euro monatlich. ihnen 
werden zwölf pflichtbeitragsmonate pro Jahr auf die Wartezeit angerechnet, sie sind bei  
erwerbs- und Berufsunfähigkeit abgesichert, können eine rehabilitationskur beantragen 
und können eine riester-förderung für die private Vorsorge erhalten. Wenn ihr monatlicher 
Verdienst unter 175,- euro liegt, müssen sie zusätzlich die Differenz zwischen dem arbeit-
geberanteil und dem mindestbeitrag in höhe von 33,08 euro entrichten.

Wenn sie ein oder mehrere Kinder unter zehn Jahren haben, zahlt sich die aufstockung des 
rentenversicherungsbeitrags besonders aus: ihre selbst erworbene rentenanwartschaft 
wird noch einmal um 50 % aufgestockt. (maximum: 100 % des Durchschnittseinkommens. 
Diesen Wert können sie allerdings mit einer geringfügigen Beschäftigung nicht erreichen.)
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beispiel 1 
frau a hat keine Kinder, sie ist geringfügig beschäftigt. als förderung erhält sie für sich 
154,- euro. sie muss einen mindestbeitrag von 60,- euro (pro monat 5,- euro) bezahlen. 
sie legt also 214,- euro an, von denen sie weniger als die hälfte selbst bezahlen muss.

beispiel 2
frau B ist geringfügig beschäftigt und hat drei Kinder, die alle vor 2008 geboren wurden. 
ihr mindestbeitrag liegt bei 60,- euro. Zusätzlich erhält sie 154,- euro für sich und insgesamt 
555,- euro für die Kinder. sie spart also im Jahr insgesamt 769,- euro für ihre altersvorsorge. 
Weniger als ein Zehntel zahlt sie aus der eigenen Geldbörse. 

beispiel 3
frau C ist geringfügig beschäftigt und hat zwei Kinder. eines ist vor, eines ist nach 2008 
geboren. ihr mindestbeitrag liegt bei 60,- euro im Jahr. Zusätzlich erhält sie 154,- euro für 
sich und insgesamt 485,- euro  für die Kinder. sie spart also im Jahr insgesamt 699,- euro 
für ihre altersvorsorge. Weniger als ein elftel muss sie selbst aufbringen.

auf diese förderung sollten sie nicht verzichten! falls sie später einmal den eigenbeitrag 
nicht aufbringen können, können sie aussetzen, ohne den Vertrag zu kündigen.

Welches für sie das günstigste angebot ist, können sie zum Beispiel in der Zeitschrift 
„finanz test“ der stiftung Warentest (in den meisten Bibliothekslesesälen kostenlos einsehbar) 
nachlesen oder gegen eine geringe Gebühr bei der Verbraucherzentrale erfragen.

bitte beachten sie
Wenn ihr einkommen deutlich höher ist als 450,- euro, müssen sie je nach Kinderzahl auch 
einen höheren eigenbeitrag leisten, zurzeit 4 % vom Jahresbruttoeinkommen. leider können 
wir in dieser Broschüre nicht auf alle komplizierten regelungen zur riester-rente eingehen. 
informationen erhalten sie z. B. beim finanzamt oder in den meisten Geldinstituten.

wie bin ich KranKen-
Versichert?
Wenn sie bereits in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind (familienversicherte 
hausfrauen, -männer, schülerinnen und schüler, studenten und studentinnen oder rentner/- 
innen, freiwillig Versicherte), muss die arbeitgeberin/der arbeitgeber 13 % ihres arbeitsent-
gelts an ihre Krankenkasse abführen. eine Gegenleistung erhalten sie dafür nicht. für sie 
entstehen keine ansprüche, da sie ja bereits Krankenversicherungsschutz haben. ein an-
spruch auf Krankengeld entsteht ebenfalls nicht.

Wenn sie privat krankenversichert sind (z. B. Beamtinnen, Beamte, selbstständige), muss kein 
Krankenversicherungsbeitrag entrichtet werden.

ob sich die aufstockung des rentenversicherungsbeitrages für sie lohnt, kann im einzelfall 
sehr unterschiedlich sein. Wenn sie beispielsweise schon altersvollrente beziehen, erhöht 
sich diese nicht. lassen sie sich vom Versicherungsamt, von den Versichertenältesten oder 
anderen stellen beraten (adressen im anhang).

Beachten sie die Zusatzregelung: Wenn sich ihr lohn nach dem 1. Januar 2013 auf über 
400 euro erhöht, werden sie automatisch rentenversicherungspflichtig (ausnahme: 
Bezieherinnen und Bezieher einer altersvollrente).

beKoMMe ich auch riester-
förDerung?
Wer „riestert“ hat anspruch auf staatliche förderung. Der sparer/die sparerin erhält auf jeden 
fall die Grundförderung sowie eine Kinderzulage für jedes Kind, für das man Kindergeld er-
hält, in höhe von 185 euro/Jahr. ist das Kind nach dem 1.1.2008 geboren, beträgt die Zulage 
sogar 300 euro.

Diese staatliche förderung für ihre private rentenvorsorge können sie erhalten, wenn sie
 » ab dem 1. januar 2013 neu in einem Minijob beschäftigt sind
 » freiwillig ihren rentenbeitrag aufstocken (s.o.),
 » angehörige pflegen und dadurch rentenversichert sind,
 » einen ehegatten bzw. eine ehegattin haben, der bzw. die zum  
„förderfähigen personenkreis“ gehört.
 » bei der arbeitsagentur arbeitssuchend oder arbeitslos gemeldet sind
 » arbeitslos gemeldet sind und leistungen nach sgb ii (alg ii) nur deshalb nicht 

erhalten, weil ihr partner ein zu hohes einkommen oder Vermögen hat. achten 
sie in diesem fall darauf, dass sie sich alle drei Monate bei der arbeitsagen-
tur melden und die Meldenachweise aufbewahren.

Da sie wegen ihres geringen Verdienstes nur mit einer geringen staatlichen rentenzahlung 
rechnen können, ist es für sie umso wichtiger, zusätzlich privat vorzusorgen. mit einem ver-
gleichsweise geringen eigenbeitrag können sie die volle förderung in anspruch nehmen. 
Das lohnt sich besonders, wenn sie anspruch auf Kinderzulagen haben. 

als geringfügig Beschäftigte müssen sie nur einen mindestbeitrag in höhe von 60,- euro 
pro Jahr aufbringen. 
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sogenannten „haushaltsscheck“. Die Beiträge werden dann entsprechend den lohnangaben 
einfach vom Konto abgebucht. alle Versicherungen sind damit abgegolten (gesetzliche Un-
fallversicherung, lohnfortzahlung)

Der haushaltsscheck ist erhältlich z. B. bei der minijob-Zentrale (adresse im anhang) oder 
als Download unter www.minijob-zentrale.de. hier ist auch ein musterarbeitsvertrag erhältlich.
für minijobs in privathaushalten ermäßigt sich die einkommensteuer auf antrag um 20 % 
(max. 510 euro im Jahr) der aufwendungen der arbeitgeberin/des arbeitgebers.

was sinD „MiDijob“ 
unD „gleitzone“?
Während die minijobs allgemein bekannt sind, kennen nur ganz wenige die „midijobs“, offiziell 
nennt man sie „Beschäftigung in der Gleitzone“. früher war es so, dass auch bei einer nur 
unbedeutenden überschreitung der Geringfügigkeitsgrenzen volle sozialversicherungs- und 
steuerpflicht anfiel. es musste erheblich mehr verdient werden, um auch nur ein wenig mehr 
Geld netto zu bekommen. Das stellte sich als großes hindernis heraus, wenn geringfügig 
Beschäftigte in einen sozialversicherungspflichtigen (teilzeit-)Job wechseln wollten. Um diese 
hürde abzumildern, hat man die „Gleitzone“ erfunden, in der die Kostenbelastung für die 
arbeitnehmerin bzw. den arbeitnehmer nur ganz allmählich auf die volle Beitragslast an-
wächst. Die Gleitzone beginnt bei 450,01 euro und endet bei 850,- euro, ab dann sind die 
vollen sozialver sicherungs  beiträge zu bezahlen. (auch hier gibt es eine übergangsregelung 
aufgrund der neuen Verdienstgrenze.)

Wenn jemand ein monatseinkommen hat, das in der Gleitzone liegt, muss die arbeitgeberin 
bzw. der arbeitgeber die regulären halben arbeitgeberbeiträge abführen.

für sie als Beschäftigte reduzieren sich die Beiträge aber deutlich: Bei einem einkommen 
von 460,- euro bezahlen sie nur rund. 52,- euro statt 89,- euro. ihre ersparnis beträgt also 
rund 37,- euro. Je mehr sie verdienen, desto geringer ist die ersparnis, ab 850,- euro müssen 
sie den vollen sozialversicherungsbeitrag bezahlen.

in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der arbeitslosenversicherung bleiben ihnen 
in der Gleitzone alle leistungen erhalten. allerdings müssen sie einen geringfügig niedrigeren 
rentenanspruch in Kauf nehmen. Wenn sie das nicht wollen, müssen sie dies ihrer arbeitge-
berin bzw. ihrem arbeitgeber schriftlich mitteilen. Dann erhalten sie für den vollen sozial-
versicherungsbeitrag auch den rentenanspruch, der ihrem einkommen entspricht.

tipp
Wenn sie mitglied in einer privaten Krankenversicherung oder freiwilliges mitglied in einer 
gesetzlichen Krankenversicherung sind und gerne pflichtmitglied in einer gesetzlichen Kran-
kenversicherung werden wollen, sollten sie sich einen „midijob“ (s.u.) suchen, es reicht ein 
451-euro-Job. sie können dann mit einem geringen Beitrag die volle leistung der gesetzlichen 
Krankenversicherung erhalten. 

als arbeitnehMerin 
iM priVathaushalt
Wenn sie in einem privathaushalt geringfügig tätig sind, hat dies für sie den nachteil, dass 
ihre arbeitgeberin/ihr arbeitgeber nur einen Beitrag von 5 % zur rentenversicherung leisten 
muss. aus diesem Beitrag können sie keine nennenswerte rente erzielen. Wenn ihr Beschäf-
tigungsverhältnis ab dem 1.1.2013 begonnen hat, sind sie in der rentenversicherung pflicht-
versichert. einen Großteil des Beitrages müssen sie leider selbst bezahlen: 13,9% ihres Ver-
dienstes werden dafür abgezogen, mindestens 33,08 euro.

sie können sich von der Versicherungspflicht befreien lassen. ob sich dies lohnt, erfahren 
sie beim Versicherungsamt, von den Versichertenältesten oder anderen stellen (adressen 
im anhang).
Besteht ihr arbeitsverhältnis schon länger, bleibt es bei der alten regelung (s. s. 30), es sei 
denn, ihr Verdienst erhöht sich auf mehr als 450 euro. 

beachten sie auch iM priVathaushalt haben sie Die gleichen rechte 
aM arbeitsplatz wie alle anDeren beschäftigten!

...unD was Muss Meine 
arbeitgeberin/Mein arbeit-
geber iM priVathaushalt 
beachten?
es ist preiswert und bequem, jemanden im haushalt legal zu beschäftigen. statt 30,99 % 
müssen nur 14,44 % abgaben an die minijob-Zentrale (Deutsche rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-see) als zentrale einzugsstelle für die geringfügigen Beschäftigungen 
abgeführt werden. Bei einem einkommen von bis zu 450,- euro geschieht dies über den 
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was passiert, wenn ich 
Die entgeltgrenze einMal 
Überschreite? 
sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld werden bei der ermittlung des regel-
mäßigen monatslohnes berücksichtigt. erhalten Beschäftigte z. B. einen lohn in höhe der 
Geringfügigkeitsgrenze und zusätzlich ein 13. monatsentgelt als Weihnachtsgeld, so kann 
sozialversicherungspflicht eintreten. sonderzahlungen werden aber nur dann angerechnet, 
wenn sie entweder vertraglich vereinbart oder betriebsüblich regelmäßig gezahlt werden. 
Dies ist immer dann der fall, wenn gleichartige sonderzahlungen in mehreren aufeinander 
folgenden Jahren gezahlt werden.

sozialversicherungspflicht tritt nicht ein, wenn eine sonderzahlung (z. B. erfolgsbeteiligung 
oder einmalige leistungsprämie) nicht vertraglich vereinbart und auch nicht regelmäßig  
gezahlt wurde.

Zweimal im Jahr darf es „mehr“ sein, z. B. dann, wenn sie als Urlaubs- oder Krankheitsver-
tretung unvorhergesehen einspringen müssen, dann ist dieses überschreiten der sozialver-
sicherungsgrenzen unschädlich. Das Gleiche gilt, wenn sie bei einem zweiten arbeitgeber 
kurzfristig, d.h. für maximal zwei monate, ein zweites arbeitsverhältnis eingehen.

auch können sie bei schwankungen im arbeitsanfall flexible arbeitszeitregelungen (z. B. 
Gleitzeit- oder Jahreszeitkonten) vereinbaren und so genannte Wertguthabenvereinbarungen 
(z. B. langzeit- oder lebensarbeitszeitkonten) treffen. hierfür gelten sehr spezielle regelungen.

Und noch ein tipp: ihre arbeitgeberin/ihr arbeitgeber kann ihnen steuer- und sozialversi-
cherungsfrei einen Zuschuss zur Unterbringung nicht schulpflichtiger Kinder in einer Kinder-
tageseinrichtung geben (§ 2, nr. 33 einkommensteuergesetz). Diesen Zuschuss können sie 
auch ohne probleme über die Grenze von 450,- euro hinaus erhalten. es könnte sich also 
lohnen, mit der arbeitgeberin/dem arbeitgeber zu verhandeln. 

steuer- und somit auch sozialabgabenfrei sind weiter sachleistungen, soweit sie 44,- euro/
monat nicht überschreiten. Darunter fällt z. B. ein Jobticket und u. U. auch ein tankgut-
schein. Wichtig ist: es darf kein Bargeld fließen. Wenn dies für sie in frage kommt, informieren 
sie sich am besten bei einer steuerberaterin/einem steuerberater.
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Die einKoMMensgrenze 
Überschreiten unD gleich-
zeitig etwas fÜr Die rente 
tun – wie geht Das?
seit vielen Jahren gibt es eine form der betrieblichen altersvorsorge, die üblicherweise nur 
bei sozialversicherungspflichtigen arbeitsverhältnissen angewendet wurde – die sog. „entgelt-
umwandlung“. Bei dieser anlageform sparen die Beschäftigten sozialabgaben und steuern. 
für minijobberinnen oder minijobber scheint dieses modell auf den ersten Blick uninteressant 
zu sein, weil für sie sozialabgaben und steuern pauschal abgeführt werden. 

Da bei der entgeltumwandlung das für sozialabgaben usw. maßgebliche einkommen um den 
sparanteil direkt gekürzt wird, können Beschäftigte mit minijob bis zu 220 euro im monat 
für ihre altersvorsorge einsetzen und müssen/können natürlich entsprechend mehr arbeiten. 
es kommen auf diese Weise wirklich nennenswerte summen zusammen, die im alter als  
monatliche rente ausgezahlt werden können.

Die Vorteile einer entgeltuMwanDlung
mehrarbeit über 450 euro/monat ist zulässig, wenn dieser mehrverdienst in einen  
ent sprechenden sparvertrag fließt

aufbau einer zusätzlichen altersicherung
Das so angesparte Vermögen ist „hartz-iV-fest“, d.h. wird bei der Berechnung des vorhan-
denen Vermögens nicht mitgerechnet und ist darüber hinaus pfändungssicher. Das so ange-
sparte Vermögen kann nicht verfallen und gehört ausschließlich ihnen.

Wie können sie und ihre arbeitgeberin/ihr arbeitgeber von diesem „Geheimtipp“ profitieren? 
sie/er lässt sich von seiner steuerberaterin/seinem steuerberater oder der hausbank beraten, 
welche form dieser betrieblichen altersvorsorge er wählen soll. Wenn ihr/ihm dies zu mühsam 
ist, weil es sich um einen kleinen Betrieb handelt, dann dürfen selbstverständlich auch sie 
sich z. B. bei stiftung Warentest finanztest informieren und nach der günstigsten Gesellschaft 
suchen. Der abschluss der betrieblichen alterversicherung muss durch die arbeitgeberin/
den arbeitgeber erfolgen, die/der dann auch die Beiträge direkt überweisen muss.

Was ist weiter zu tun? sie vereinbaren gemeinsam eine erhöhung der Wochenarbeitszeit 
und der Gegenwert für diese mehrarbeit wird ohne abzüge in ihre betriebliche altersver -
sorgung eingebracht. 

setzen sie sich Durch!
ihrer arbeitgeberin bzw. ihrem arbeitgeber ist oft nicht bekannt, dass sie ein recht auf Urlaub, 
lohnfortzahlung im Krankheitsfall etc. haben. Dies ist insbesondere dann der fall, wenn sie 
in einem Kleinbetrieb arbeiten. Dann sollten sie diese Broschüre ggf. an die Betriebsleitung 
weitergeben oder anregen, dass bei der rechtsberaterin/dem -berater des Betriebes nach-
gefragt wird.

ist in ihrem Betrieb ein Betriebsrat, personalrat oder eine mitarbeitervertretung vorhanden, 
wenden sie sich an sie, um dort wegen ihrer forderungen Unterstützung zu bekommen.

in der praxis kommt es leider gar nicht so selten vor, dass arbeitgeberinnen und arbeitgeber 
verdeckt oder ganz unverhohlen offen mit dem Verlust ihres arbeitsplatzes drohen, wenn 
sie die in dieser Broschüre aufgeführten minimalrechte aus dem arbeitsvertrag fordern.

Wenn sie gute nerven haben, können sie auf ihren rechten beharren. eine daraufhin erfol-
gende Kündigung wäre wegen Verstoßes gegen das maßregelungsverbot (§ 612a BGB) 
nichtig. eine arbeitgeberin bzw. ein arbeitgeber darf nämlich Beschäftigte bei einer maß-
nahme nicht benachteiligen, weil diese in zulässiger Weise ihr recht ausüben.

Wenn sie aber auf genau diesen arbeitsplatz angewiesen sind, bleibt ihnen nichts anderes 
übrig, als von der Durchsetzung dieser rechte abzusehen, da ihre arbeitgeberin bzw. ihr 
arbeitgeber nur etwas warten muss, um sie unter einem (anderen) Vorwand zu entlassen.

ist jedoch irgendwann einmal – egal aus welchen Gründen – das arbeitsverhältnis beendet, 
können sie nachträglich im rahmen der gesetzlichen Verjährungsfrist bzw. im rahmen der 
tariflich geltenden Verfallsfrist rückwirkend alles einfordern, was ihnen trotz gesetzlicher 
bzw. tariflicher Vorschriften nicht gewährt worden ist.

findet für sie kein tarifvertrag anwendung, gilt die gesetzliche Verjährung von zwei Jahren, 
d.h. sie können noch bis zum 31.12.2013 forderungen aus dem Jahr 2011 geltend machen. 
ansprüche aus dem Jahr 2012 verjähren erst nach dem 31.12.2014.

notieren sie also genau, wann sie wegen einer erkrankung nicht arbeitsfähig waren oder 
für welche gesetzlichen feiertage sie keine lohnfortzahlung erhielten. Urlaub können sie 
nur für das laufende Kalenderjahr geltend machen, es sei denn, sie konnten aus dringenden 
betrieblichen oder in ihrer person liegenden Gründen (z. B. Krankheit) den Urlaub nicht an-
treten. „alten“ Urlaub können sie auch dann geltend machen, wenn sie vergeblich (und be-
weisbar!) bezahlten Urlaub gefordert haben.
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Können sie bis zur Beendigung ihres arbeitsverhältnisses den bezahlten Urlaub nicht oder 
nicht vollständig nehmen, haben sie einen finanziellen abgeltungsanspruch. 

findet für sie ein tarifvertrag anwendung, können sie ihre ansprüche rückwirkend nur im 
rahmen der tarifvertraglichen Verfallsfristen geltend machen, die u. U. nur wenige monate 
betragen – informieren sie sich bei der für sie zuständigen Gewerkschaft.

listen sie alle ihre forderungen detailliert auf und machen sie diese gegenüber ihrer arbeit-
geberin bzw. ihrem arbeitgeber schriftlich geltend. Vergessen sie dabei aber nicht zu prüfen, 
ob die gesetzliche bzw. tarifliche Kündigungsfrist eingehalten wurde, möglicherweise steht 
ihnen noch weiterer lohn bzw. weiteres Gehalt zu.

Werden ihre forderungen nicht erfüllt, können sie beim arbeitsgericht Klage einreichen. sie 
brauchen dafür keine anwaltliche Unterstützung. Wenn sie nicht wissen, wie sie die Klage 
formulieren sollen, hilft ihnen die rechtsantragsstelle des arbeitsgerichts gebührenfrei.

sie brauchen keine Bedenken zu haben, ihre forderungen gerichtlich durchzusetzen. Wenn 
sie die in dieser Broschüre aufgeführten minimalrechte einklagen, gehen sie praktisch kein 
Kostenrisiko ein. selbst wenn sie möglicherweise in dem einen oder anderen punkt verlieren, 
sind die Gerichtskosten nur gering. Den gegnerischen anwalt bzw. die anwältin müssen sie 
in der ersten instanz nie bezahlen, denn dies muss immer der auftraggeber bzw. die auftrag-
geberin – gleichgültig, wer den prozess gewinnt oder verliert. ein Kostenrisiko bezüglich eines 
anwaltshonorars gehen sie also nur ein, wenn sie selbst einen anwalt bzw. eine anwältin 
beauftragen, es sei denn, sie haben eine rechtsschutzversicherung, die auch die Kosten 
des arbeitsgerichtsverfahrens trägt.

sollten sie mitglied einer Gewerkschaft sein, wird von dort die rechtsvertretung  
übernommen.
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Kapitel 07

Ver.Di bezirK rhein-wupper
bÜro solingen
Gasstraße 10–18, Gebäude G
42657 solingen
telefon 0212/20 64 00
BZ.rhein-Wupper@verdi.de
www.rhein-wupper.verdi.de

an wen Kann ich Mich 
wenDen, wenn ich rat unD 
unterstÜtzung benötige? 

GeWerKsChaften

Ver.Di bezirK wuppertal-nieDerberg
Büro Wuppertal
hoeftstraße 4  
42103 Wuppertal
telefon  0202/2813-0
telefax 0202/2813-200
bz.wuppertal@verdi.de

ig bauen-agrar-uMwelt (bau)
Die iG Bauen-agrar-Umwelt ist für Gebäudereinigerinnen da. sie organisiert Gegenwehr und 
schafft schutz. mit den frauen und für die frauen will die iG-BaU die arbeitsbedingungen 
menschlicher machen, auf einkommens- und Beschäftigungssicherung drängen, auf einhaltung 
der tarifverträge achten und für leistungsgerechte entlohnung kämpfen, die arbeitnehmer-
schutzgesetze verbessern, eine eigenständige soziale absicherung durchsetzen. 

Öffnungszeiten 
montags 08.30 Uhr–16.30 Uhr
dienstags  08.30 Uhr–16.30 Uhr
mittwochs 08.30 Uhr–16.30 Uhr
donnerstags 11.00 Uhr–16.30 Uhr
freitags  08.30 Uhr–14.00 Uhr

Öffnungszeiten 
montags und dienstags 
 08.00 Uhr–12.30 Uhr
 13.00 Uhr–16.30 Uhr
mittwochs  08.00 Uhr–12.30 Uhr
 13.00 Uhr–16.30 Uhr
donnerstags 08.00 Uhr–12.30 Uhr 
 13.00 Uhr–15.00 Uhr
freitags 08.00 Uhr–13.00 Uhr
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frauenbüros/Gleichstellungsstellen sind Dienststellen der stadt, die unmittelbar der 
oberbürgermeisterin/dem oberbürgermeister unterstellt sind. auch ihr anliegen 
gehört zum aufgabenbereich der frauenbüros/Gleichstellungsstellen.

nicht alle probleme können wir lösen, aber
 » hilfestellung geben
 » Kontakt herstellen
 » beraten, aufklären, informieren.

ihre angaben werden vertraulich behandelt. termine nach Vereinbarung.

fachDienst gleichstellung Von 
frau unD Mann reMscheiD
rathaus 
theodor-heuss-platz 1
42853 remscheid
telefon 02191/16-39 59
frauenbuero@remscheid.de

gleichstellungsstelle fÜr 
frau unD Mann solingen

„altes“ rathaus - Zimmer: 228a, 229a und 230
rathausplatz 1 
42651 solingen
telefon 0212/290-27 25
gleichstellungsstelle@solingen.de
www.gleichstellung.solingen.de

gleichstellungsstelle fÜr 
frau unD Mann wuppertal
rathaus 
Johannes-rau-platz 1 
42275 Wuppertal
telefon 0202/563 5198
gleichstellungsstelle@stadt.wuppertal.de
www.wuppertal.de/gleichstellungstelle 

in tariflichen und arbeitsrechtlichen fragen berät sie die:

ig bauen-agrar-uMwelt
bezirKsVerbanD DÜsselDorf
friedrich-ebert-straße 34–38
40210 Düsseldorf
telefon 0211/35 59 49-0

rechtssprechstunde nach vorheriger 
telefonischer terminvereinbarung.

gewerKschaft
nahrung – genuss - gaststätten
Wiesenstraße 70 a/1
40549 Düsseldorf
telefon 0211/38 83 98 - 0
lbz-rordrhein-westfalen@ngg.net
www.ngg.net

fraUenBüros UnD GleiCh-
stellUnGsstellen Der stÄDte 
remsCheiD, solinGen UnD 
WUppertal
aufgabe der frauenbüros/Gleichstellungsstellen ist es, auf kommunaler ebene Benach-
teiligungen von frauen aufzuzeigen, lösungsmöglichkeiten zu entwickeln und darauf  
hinzuwirken, dass in allen lebensbereichen der auftrag des Grundgesetzes „männer 
und frauen sind gleichberechtigt“ erfüllt wird.

Die frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
 » setzen sich für gleiche rechte und chancen für frauen und Männer       

in der ausbildung, am arbeitsplatz und im öffentlichen leben ein.
 » beraten die Verwaltungsleitung in gleichstellungsfragen.
 » wirken mit in personalangelegenheiten und am gleichstellungsplan.
 » beraten beschäftigte.
 » fördern die Kooperation und Vernetzung für mehr  

gleichberechtigung und geschlechtergerechtigkeit.
 » sorgen für informations-, beratungs-, und Kulturangebote  

für bürgerinnen und bürger in der stadt.

Öffnungszeiten
montags, dienstags und 
donnerstags 08.00 Uhr–18.00 Uhr
mittwochs 08.00 Uhr–17.00 Uhr
freitags 08.00 Uhr–14.00 Uhr
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VersiCherUnGsÄmter/
rentenVersiCherUnG
staDt reMscheiD
fachDienst zuwanDerung 
unD Versicherungswesen
elberfelder straße 36
42853 remscheid
telefon 02191/16-26 58

staDt solingen
staDtDienst soziales
hilfen zum lebensunterhalt/Grundsicherung
rathausplatz 1, 
42651 solingen
telefon 0212/290- 5223, 5321, 
  5316 oder 5278

Deutsche rentenVersicherung 
Wupperstrasse 14
42103 Wuppertal
telefon 0202/4595-01
service-zentrum.wuppertal@drv-rheinland.de

aGentUr für arBeit
agentur fÜr arbeit solingen-wuppertal 
mit sitz in Wuppertal 
hünefeldstraße 3–17
42285 Wuppertal 
telefon 0180/1 555111
www.arbeitsagentur.de

geschäftsstelle reMscheiD 
Bismarckstraße 8
42859 remscheid
telefon 0180/1 555111

JoBCenter

jobcenter reMscheiD 
Bismarckstraße 10
42853 remscheid 
telefon 02191/9518555 
www.jobcenter-remscheid.de

jobcenter solingen
Kamper straße 35
42697 solingen
telefon 0212/290 3800
jobcenter@solingen.de

jobcenter wuppertal 
Bachstraße 2
42275 Wuppertal 
telefon 0202/747630 
www.jobcenter-wuppertal.de

einzelne Geschäftsstellen 
jobcenter wuppertal geschäftsstelle 1
Corneliusstraße 2
42329 Wuppertal
telefon 0202/747 63 100
Geschaeftsstelle1@jobcenter.wuppertal.de

jobcenter wuppertal geschäftsstelle 2
Uellendahler str. 70 – 72
42107 Wuppertal
telefon 0202/47 63 200
Geschaeftsstelle2@jobcenter.wuppertal.de

jobcenter wuppertal geschäftsstelle 3
neumarktstraße 40
42103 Wuppertal
telefon 0202/747 63 300
Geschaeftsstelle3@jobcenter.wuppertal.de

Öffnungszeiten
montags bis freitags 08.00–12.00 Uhr
dienstags 14.00–17.30 Uhr
donnerstags 14.00–16.00 Uhr

Öffnungszeiten:
montags bis freitags 08.00–12.00 Uhr
donnerstags 14.00–18.00 Uhr 
und nach Vereinbarung

Öffnungszeiten:
montags bis mittwochs 07.30–15.00 Uhr
donnerstags 07.30–18.00 Uhr 
freitags 07.30–13.00 Uhr

geschäftsstelle solingen 
Kamper straße 35
42699 solingen 
telefon 0180/1 555111
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jobcenter wuppertal geschäftsstelle 4
Weidenstraße 25
42117 Wuppertal
telefon 0202/747 63 400
Geschaeftsstelle4@jobcenter.wuppertal.de

jobcenter wuppertal geschäftsstelle 5
Bachstraße 2
42275 Wuppertal
telefon 0202/747 63 500
Geschaeftsstelle5@jobcenter.wuppertal.de

jobcenter wuppertal geschäftsstelle 6
Winklerstraße 1–3
42283 Wuppertal
telefon 0202/747 63 600
Geschaeftsstelle6@jobcenter.wuppertal.de

jobcenter wuppertal geschäftsstelle 7
schwarzbach 19
42277 Wuppertal
telefon 0202/747 63 700
Geschaeftsstelle7@jobcenter.wuppertal.de

KranKenKasse

aoK rheinlanD
regionaldirektion remscheid
hindenburgstraße 13–15
42853 remscheid
telefon 02191/917-0
aok.rs@rh.aok.de

regionalDireKtion solingen
Kölner straße 49/51
42651 solingen
telefon 0212/22 01-0
aok.sg@rh.aok.de

regionalDireKtion
wuppertal-elberfelD
Bundesallee 265 
42103 Wuppertal 
telefon 0202/482-620 
w.gs_elberfeld@rh.aok.de

regionalDireKtion 
wuppertal-barMen
Bachstraße 2 
42275 Wuppertal 
telefon 0202/482-700 
w.gs_barmen@rh.aok.de

finanZÄmter

reMscheiD
Wupperstraße 10
42897 remscheid
telefon 02191/961 - 0
www.finanzamt-remscheid.de

solingen-ost
Goerdeler straße 24-26
42651 solingen
telefon 0212/282-0
www.finanzamt-solingen-ost.de

wuppertal-elberfelD
Kasinostraße 12
42103 Wuppertal
telefon 0202/489-0
www.finanzamt-wuppertal-elberfeld.de

Öffnungszeiten für beide städte:
montags bis mittwochs und freitags 
  08.00 Uhr–16:00 Uhr
donnerstags 08.00 Uhr–18:00 Uhr
samstags  09.00 Uhr–12:00 Uhr

Öffnungszeiten für beide Geschäftsstellen
montags bis freitags 08.00 Uhr–18.00 Uhr
samstags  09.00 Uhr–12.00 Uhr

solingen-west
merscheider Busch 23
42699 solingen
telefon 0212/23 51-0
www.finanzamt-solingen-west.de

wuppertal-barMen
Unterdörnen 96
42283 Wuppertal
telefon 0202/9543-0
www.finanzamt-wuppertal-barmen.de
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sonstiGe

arbeitsgericht wuppertal 
eiland 2, postfach 10 18 04 
42018 Wuppertal
telefon 0202/498-0 
poststelle@arbg-wuppertal.nrw.de
www.arbg.wuppertal.nrw.de

bunDesVersicherungsaMt
mutterschaftsgeldstelle
friedrich-ebert-allee 38
53113 Bonn
telefon 02 28/619-1888
mutterschaftsgeldstelle@bva.de
www.mutterschaftsgeld.de

tarifregister
Bundesministerium für arbeit und soziales 
Wilhelmstraße 49
10117 Berlin (mitte)
telefon 03018/527-0
telefax 03018/527-1830
info@bmas.bund.de 

Minijob-zentrale
bunDesKnappschaft
45115 essen
service-Center Cottbus
telefon 0355/290 2707 99
www.minijob-zentrale.de

VerBraUCherZentralen

beratungsstelle reMscheiD
alleestraße 32
42853 remscheid
telefon 02191/29 34 11
remscheid@vz-nrw.de
www.vz-nrw.de

beratungsstelle solingen
Werwolf 2
42651 solingen
telefon 0212/17000
solingen@vz-nrw.de
www.vz-nrw.de
 

beratungsstelle wuppertal 
schlossbleiche 20
42103 Wuppertal
telefon 0202/44 77 32
www.vz-nrw.de/wuppertal

Öffnungs- und Beratungszeiten
montags, donnerstags 
 10.00 Uhr–12.00 Uhr
 und 14.00 Uhr–19.00 Uhr
dienstags  nach Vereinbarung
mittwochs, freitags 
 09.00 Uhr–14:00 Uhr

Öffnungszeiten
montags, dienstags
 09.30 Uhr–17.00 Uhr 
mittwochs nach Vereinbarung
donnerstags 09.30 Uhr–18.00 Uhr 
freitags  09.30 Uhr–13.00 Uhr 

Öffnungs- und Beratungszeiten
montags 10.00 Uhr–17.00 Uhr
dienstags 10.00 Uhr–18.00 Uhr
mittwochs nach Vereinbarung
donnerstags 10.00 Uhr–18.00 Uhr
freitags 10.00 Uhr–14.00 Uhr

Öffnungszeiten 
montags 08.30 Uhr–15.30 Uhr
dienstags 08.30 Uhr–15.30 Uhr
mittwochs 08.30 Uhr–15.00 Uhr
donnerstags 08.30 Uhr–15.00 Uhr
freitags 08.30 Uhr–15.00 Uhr

Öffnungszeiten 
montag bis freitags 9.00–12.00 Uhr
und donnerstags auch 13.00–15.00 Uhr

Besucherdienst:
mauerstraße 53
10117 Berlin (mitte)
telefon 03018/527-0
telefax 03018/527-2236
besucherdienst@bmas.bund.de
www.bmas.bund.de

Öffnungszeiten
montags bis freitags 
07.00 Uhr–19.00 Uhr
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anhanG
bunDesurlaubsgesetz in Der fassung VoM 07.05.2002 (auszÜge)
 
§ 1 urlaubsanspruch
Jeder arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr anspruch auf bezahlten erholungsurlaub.

§ 3 Dauer Des urlaubs
(1) Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24 Werktage.

§ 5 teilurlaub
(1) anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen monat des Bestehens des 
arbeitsverhältnisses hat der arbeitnehmer 
a) für Zeiten eines Kalenderjahrs, für die er wegen nichterfüllung der Wartezeit in diesem 
Kalenderjahr keinen vollen Urlaubsanspruch erwirbt;
b) wenn er vor erfüllter Wartezeit aus dem arbeitsverhältnis ausscheidet;
c) wenn er nach erfüllter Wartezeit in der ersten hälfte eines Kalenderjahrs aus dem  
arbeitsverhältnis ausscheidet.

entgeltfortzahlungsgesetz in Der fassung VoM 21.07.2012 (auszÜge)

§ 2 entgeltzahlungen an feiertagen
für die arbeitszeit, die infolge eines gesetzlichen feiertages ausfällt, hat der arbeitgeber 
dem arbeitnehmer das arbeitsentgelt zu zahlen, das er ohne den arbeitsausfall erhalten 
hätte. (...)

§ 3 anspruch auf entgeltfortzahlung iM KranKheitsfall
Wird ein arbeitnehmer durcharbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner arbeitsleistung 
verhindert, ohne dass ihn ein Verschulden trifft, so hat er anspruch auf entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall durch den arbeitgeber für die Zeit der arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer 
von sechs Wochen. (...) als unverschuldete arbeitsunfähigkeit im sinne des abs. 1 gilt auch 
eine arbeitsverhinderung, die infolge einer nicht rechtswidrigen sterilisation oder eines 
nicht rechtswidrigen abbruchs der schwangerschaft eintritt. Dasselbe gilt für einen ab-
bruch der schwangerschaft, wenn die schwangerschaft innerhalb von zwölf Wochen nach 
der empfängnis durch einen arzt abgebrochen wird, die schwangere frau den abbruch ver-
langt und dem arzt durch eine Bescheinigung nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens 
drei tage vor dem eingriff von einer anerkannten Beratungsstelle hat beraten lassen. Der 
anspruch (...) entsteht nach vierwöchiger ununterbrochener Dauer des arbeitsverhältnisses.

§ 4 höhe Des fortzuzahlenDen arbeitsentgelts
für den in § 3 abs. 1 bezeichneten Zeitraum ist dem arbeitnehmer das ihm bei der für ihn 
maßgebenden regelmäßigen arbeitszeit zustehende arbeitsentgelt fortzuzahlen.

§ 5 anzeige- unD nachweispflichten
Der arbeitnehmer ist verpflichtet, dem arbeitgeber die arbeitsunfähigkeit und deren vor-
aussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die arbeitsunfähigkeit länger als drei 
Kalendertage, hat der arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der 
arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem darauffolgenden 
arbeitstag vorzulegen. Der arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheini-
gung früher zu verlangen. Dauert die arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung an-
gegeben, ist der arbeitnehmer verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 
(...) 

§ 9 MassnahMen Der MeDizinischen Vorsorge unD rehabilitation
Die Vorschriften der §§ 3 bis 4a und 6 bis 8 gelten entsprechend für die arbeitsverhinde-
rung infolge einer maßnahme der medizinischen Vorsorge oder rehabilitation, die ein trä-
ger der gesetzlichen renten-, Kranken- oder Unfallversicherung, eine Verwaltungsbehörde 
der Kriegsopferversorgung oder ein sonstiger sozialleistungsträger bewilligt hat und die in 
einer einrichtung der medizinischen Vorsorge oder rehabilitation durchgeführt wird. ist der 
arbeitnehmer nicht mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse oder nicht in der gesetzlichen 
rentenversicherung versichert, gelten die §§ 3 bis 4a und 6 bis 8 entsprechend, wenn eine 
maßnahme der medizinischen Vorsorge oder rehabilitation ärztlich verordnet worden ist 
und in einer einrichtung der medizinischen Vorsorge oder rehabilitation oder einer ver-
gleichbaren einrichtung durchgeführt wird.
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teilzeit- unD befristungsgesetz 
in Der fassung VoM 20.12.2011 (auszÜge)

§ 2 begriff Des teilzeitbeschäftigten arbeitnehMers 
(1) teilzeitbeschäftigt ist ein arbeitnehmer, dessen regelmäßige Wochenarbeitszeit kürzer 
ist als die eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten arbeitnehmers. (...)
(2) teilzeitbeschäftigt ist auch ein arbeitnehmer, der eine geringfügige Beschäftigung nach 
§ 8 abs. 1 nr. 1 des Vierten Buches sozialgesetzbuch ausübt. 

§ 4 Verbot Der DisKriMinierung 
(1) ein teilzeitbeschäftigter arbeitnehmer darf wegen der teilzeitarbeit nicht schlechter be-
handelt werden als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftigter arbeitnehmer, es sei denn, dass 
sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. einem teilzeitbeschäftig-
ten arbeitnehmer ist arbeitsentgelt oder eine andere teilbare geldwerte leistung mindes-
tens in dem Umfang zu gewähren, der dem anteil seiner arbeitszeit an der arbeitszeit ei-
nes vergleichbaren vollzeitbeschäftigten arbeitnehmers entspricht. 

§ 12 arbeit auf abruf 
(1) arbeitgeber und arbeitnehmer können vereinbaren, dass der arbeitnehmer seine ar-
beitsleistung entsprechend dem arbeitsanfall zu erbringen hat (arbeit auf abruf). Die Ver-
einbarung muss eine bestimmte Dauer der wöchentlichen und täglichen arbeitszeit festle-
gen. Wenn die Dauer der wöchentlichen arbeitszeit nicht festgelegt ist, gilt eine arbeitszeit 
von zehn stunden als vereinbart. Wenn die Dauer der täglichen arbeitszeit nicht festgelegt 
ist, hat der arbeitgeber die arbeitsleistung des arbeitnehmers jeweils für mindestens drei 
aufeinander folgende stunden in anspruch zu nehmen.
(2) Der arbeitnehmer ist nur zur arbeitsleistung verpflichtet, wenn der arbeitgeber ihm die 
lage seiner arbeitszeit jeweils mindestens vier tage im Voraus mitteilt.
(3) Durch tarifvertrag kann von den absätzen 1 und 2 auch zuungunsten des arbeitneh-
mers abgewichen werden, wenn der tarifvertrag regelungen über die tägliche und wö-
chentliche arbeitszeit und die Vorankündigungsfrist vorsieht. im Geltungsbereich eines sol-
chen tarifvertrages können nicht tarifgebundene arbeitgeber und arbeitnehmer die 
anwendung der tariflichen regelungen über die arbeit auf abruf vereinbaren.
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